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erfolgt. Über die Bedingungen und das Verfahren der 
Gewährung moralischer Anerkennungen von Leistun
gen der Neuerer und Erfinder treffen die Leiter der 
Betriebe im Einvernehmen mit den betrieblichen Ge
werkschaftsleitungen im Betriebskollektivvertrag die 
erforderlichen Festlegungen. Entsprechend der jeweili
gen Leistung sind als Form der moralischen Anerken
nung staatliche Auszeichnungen, Neuererpässe, öffent
liche Ehrungen, Urkunden, Anerkennungsschreiben u. a. 
vorzusehen.

(3) Die Meister und die anderen betrieblichen Leiter 
erhalten vom Leiter des Betriebes im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für die Entscheidung über Neuerungen 
die Verfügungsbefugnis über finanzielle Mittel zur Zah
lung von Vergütungen an die Neuerer (Meisterfonds). 
Der Leiter des Betriebes kann eine Höchstgrenze für 
Vergütungszahlungen durch die Meister und anderen 
betrieblichen Leiter festlegen.

§30
(1) Vereinbarte Neuererleistungen gemäß § 13 Ziff. 2, 

Neuerervorschläge und Erfindungen sind, wenn sie be
nutzt werden, von den benutzenden Betrieben jeweils 
einmalig zu vergüten. Bei vereinbarten Neuererleistun
gen gemäß § 13 Ziffern 1 und 3 erfolgt die Vergütung 
nach der Entscheidung über die Annahme der vereinba
rungsgemäß erbrachten Leistung durch den Betrieb, der 
Partner der Neuerervereinbarung ist.

(2) Die Vergütung für vereinbarte Neuererleistungen 
und für Neuerervorschläge beträgt mindestens 30 M und 
höchstens 30 000 M, für eine Erfindung mindestens 75 M 
und höchstens 200 000 M.

(3) Die Vergütung wird berechnet, festgesetzt oder 
vereinbart. Neben der Vergütung werden Aufwendun
gen erstattet.

(4) Die Berechnung und Festsetzung der Vergütung 
erfolgt auf der Grundlage des Nutzens für die Gesell
schaft, der durch die Benutzung einer vereinbarten 
Neuererleistung gemäß § 13 Ziff. 2, eines Neuerervor
schlages oder einer Erfindung während des ersten Be
nutzungsjahres im Arbeitsprozeß entsteht. Ist der Nut
zen in Geld meßbar (errechenbar oder schätzbar), so 
wird die Vergütung nach der Anlage 1 oder 2 dieser 
Verordnung berechnet. Ist der Nutzen nicht in Geld 
meßbar, so ist die Vergütung nach kollektiver Bera
tung in der Neuererbrigade vom zuständigen Leiter 
im Einvernehmen mit der zuständigen betrieblichen 
Gewerkschaftsleitung festzusetzen.

(5) Die Einzelheiten der Vergütung werden in einer 
Durchführungsbestimmung zu dieser Verordnung gere
gelt. Der Präsident des Amtes für Erflndungs- und Pa
tentwesen erläßt im Einvernehmen mit dem Minister 
der Finanzen eine Anordnung über die Ermittlung dps 
Nutzens, welcher der Vergütung für vereinbarte Neue
rerleistungen gemäß § 13 Ziff. 2, Neuerervorschläge und 
Erfindungen zugrunde, zu legen ist.

§31

(1) Die im sozialistischen Wettbewerb, insbesondere 
in der Bewegung „Sozialistisch arbeiten, lernen und 
leben“, erzielten Ergebnissein der Neuerertätigkeit sind 
ein wichtiger Maßstab für die Bewertung der Leistun
gen dieser Kollektive und bei der Auswertung und Ab
rechnung des Wettbewerbs besonders zu würdigen.

(2) Der Entwicklungsstand der Neuererbewegung 
und die Ergebnisse der Neuerer- und Erfindertätigkeit, 
insbesondere die Erfüllung der für den jeweiligen Lei
tungsbereich gemäß §§ 8 und 9 festgelegten Aufgaben 
und Zielstellungen, sind bei der Festsetzung der Jah
resendprämie für die betreffenden Leiter zu berück
sichtigen. Darüber hinaus können hervorragende Lei
stungen bei der Entwicklung der Neuererbewegung und 
Erflndertätigkeit außerhalb der Bestimmungen dieser 
Verordnung durch die Verleihung von staatlichen Aus
zeichnungen, durch die Gewährung von Prämien oder 
durch sonstige Anerkennungen entsprechend den 
Rechtsvorschriften gewürdigt werden.

(3) Leistungen, die für die Entwicklung der Neuerer
bewegung oder Erfindertätigkeit in der Deutschen 
Demokratischen Republik beispielgebend sind, können 
durch den Präsidenten des Amtes für Erffndungs- und 
Patentwesen besonders anerkannt werden. Für die ma
terielle Anerkennung sowie für die Popularisierung 
hervorragender Beispiele besteht beim Amt für Erfln- 
dungs- und Patentwesen ein besonderer Fonds.

2. Unterabschnitt
*

Entscheidung von Streitigkeiten

§32

(1) Für die Entscheidung von Streitigkeiten, die sich 
aus der Erfüllung von Neuerervereinbarungen, aus Ver
gütungen, der Erstattung von Aufwendungen und der 
Zahlung des Entgelts gemäß § 2 des Änderungsgeset
zes zum Patentgesetz vom 31. Juli 1963 zwischen Be
trieben und Werktätigen ergeben, sind gemäß §§ 24 ff. 
(Beratung über Arbeitsrechtssachen) des Erlasses des 
Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 4. Oktober 1968 über die Wahl und Tätigkeit der 
Konfliktkommissionen — Konfliktkommissionsord
nung — (GBl. I Nr. 16 S. 287) die Konfliktkommissionen 
zuständig. Für die gütliche Beilegung einfacher Streitig
keiten dieser Art zwischen Produktionsgenossenschaf
ten und deren Mitgliedern sind gemäß §§ 51 ff. (Bera
tung wegen einfacher zivilrechtlicher und anderer 
Rechtsstreitigkeiten) des Erlasses des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 4. Oktober 
1968 über die Wahl und Tätigkeit der Schiedskommis
sionen — Schiedskommissionsordnung — (GBl. I Nr. 16
S. 299) die Schiedskommissionen zuständig.

(2) Soweit eine Konfliktkommission im Betrieb nicht 
besteht, und soweit nicht zur gütlichen Beilegung einer 
einfachen Streitigkeit in sozialistischen Produktions
genossenschaften ein Antrag zur Beratung bei der 
Schiedskommission gestellt wird, kann unmittelbar 
Klage beim zuständigen Kreisgericht erhoben werden.

(3) Im Bereich des Ministeriums für Nationale Ver
teidigung sowie der Organe des Wehrersatzdienstes 
erfolgt die Entscheidung nach den militärischen Be
stimmungen und innerdienstlichen Bestimmungen.

(4) Die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle des Am
tes für Erflndungs- und Patentwesen gemäß § 50 des 
Patentgesetzes für die Deutsche Demokratische Repu
blik vom 6. September 1950 (GBl. Nr. 106 S. 989) für die 
Schlichtung von Vergütungsstreitigkeiten bei Wirt
schaftspatenten wird hiervon nicht berührt.


